
Schriftliche Anfrage  
des Abgeordneten Harry Scheuenstuhl SPD  
vom 27.05.2024

Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr: Landesmittel für Fotografen, 
Friseure und Visagisten

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.  Welche Kosten entstanden in den Jahren 2021 bis einschließlich 2023 
aufgrund der Inanspruchnahme von Friseurdienstleistungen und/oder 
Visagisten durch Mitglieder der Staatsregierung (bitte aufgeschlüsselt 
nach Jahr und entsprechender Haushaltsstelle angeben)?   2

3.  Welche Kosten entstanden in den Jahren 2021 bis einschließlich 2023 
aufgrund der Inanspruchnahme von Fotografen und ähnlicher Diens-
te wie beispielsweise Werbeagenturen, PR-Unternehmen, Freelancer 
usw. durch Mitglieder der Staatsregierung (bitte aufgeschlüsselt nach 
Jahr und entsprechender Haushaltsstelle angeben)?   2

2.  Falls Mittel aufgewendet wurden, wie beschreibt und beurteilt die 
Staatsregierung den Nutzen der Inanspruchnahmen solcher Dienst-
leistungen durch Mitglieder der Staatsregierung?   2

4.  Falls Mittel aufgewendet wurden, wie beschreibt und beurteilt die 
Staatsregierung den Nutzen der Inanspruchnahmen solcher Dienst-
leistungen durch Mitglieder der Staatsregierung?   2
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Antwort  
des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr  
vom 18.06.2024

1.  Welche Kosten entstanden in den Jahren 2021 bis einschließlich 2023 
aufgrund der Inanspruchnahme von Friseurdienstleistungen und/oder 
Visagisten durch Mitglieder der Staatsregierung (bitte aufgeschlüsselt 
nach Jahr und entsprechender Haushaltsstelle angeben)?

3.  Welche Kosten entstanden in den Jahren 2021 bis einschließlich 2023 
aufgrund der Inanspruchnahme von Fotografen und ähnlicher Dienste 
wie beispielsweise Werbeagenturen, PR-Unternehmen, Freelancer 
usw. durch Mitglieder der Staatsregierung (bitte aufgeschlüsselt 
nach Jahr und entsprechender Haushaltsstelle angeben)?

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 1 und 3 gemeinsam beantwortet. 

Friseurdienstleistungen und/oder Visagisten:
Keine im Jahr 2021. 2.907,85 Euro brutto im Jahr 2022 (Haushaltsstellen: Kap. 09 01 
Tit. 531 21, Kap. 09 03 Tit. 533 01 und Kap. 09 06 Tit. 547 51). 1.095,05 Euro brutto 
im Jahr 2023 (Haushaltsstellen: Kap. 09 03 Tit. 533 01 und Kap. 09 06 Tit. 547 70). 

Fotografen und ähnliche Dienste:
Keine in den Jahren 2021 und 2023. 737,80 Euro brutto im Jahr 2022 (Haushaltsstelle: 
Kap. 09 01 Tit. 531 21).

2.  Falls Mittel aufgewendet wurden, wie beschreibt und beurteilt die 
Staatsregierung den Nutzen der Inanspruchnahmen solcher Dienst-
leistungen durch Mitglieder der Staatsregierung?

4.  Falls Mittel aufgewendet wurden, wie beschreibt und beurteilt die 
Staatsregierung den Nutzen der Inanspruchnahmen solcher Dienst-
leistungen durch Mitglieder der Staatsregierung?

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 2 und 4 gemeinsam beantwortet. 

Wie vom Bundesverfassungsgericht anerkannt, ist Öffentlichkeitsarbeit der Regie-
rung notwendig, um den Bürgerinnen und Bürgern die für die Wahrnehmung ihrer 
politischen Handlungsmöglichkeiten erforderlichen Informationen zu vermitteln. Zur 
Öffentlichkeitsarbeit gehören auch Fotos der politisch verantwortlichen Personen. Die 
hier genannten Kosten stehen dazu in einem angemessenen Verhältnis.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen 
zur Verfügung.
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